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und dem der unterentwickelten lateinamerıkanıschenBehandlung der Ein@anderemroblematik NUur stichwortar-
tig erwähnen, zeıgt, WI1€ heikel:-das Thema ISt Dıie emMOt1O0- Länder böte sıch iıne usammenarbeit miıt dem Zıel -
nale Diskussion über iıne bedrohliche Eınwanderungs- beıitskrätteintensiver Wırtschaftsprogramme 1ın den Ian
schwemme tritft allentalls eın möglıches Zukunftspro- dern d die anderntfalls die Auswanderung ıhrer arbeıts-
blem Rıchtig ISt, dafß die Wıirtschafts- und Soz1alpolıtık suchenden Bevölkerung nıcht verhindern können. Dazu
der meısten lateinamerıkanıschen Staaten noch lange 1St dıe Einsicht lateinamerıkanıscher Politiker erforder-
nıcht ıIn der Lage seıIn wırd, Vollbeschäftigung gewähr- lıch, da{fß Entwicklung und Fortschritt nıcht gyleichzuset-
leisten, sotern dies überhaupt Priorität hat Ob In der Za Zen sınd mıt der Steigerung des Pro-Kopt-Eınkommens,
kunft also Massenwanderbewegungen nach Norden, W1€ aber auch dıe Bereitschaft der USA Ansätzen Partner-
s1e ın geradezu apokalyptischen Bıldern und In I1 - schaftlıchen polıtıschen Denkens und Handelns. Man-
distischer Absıcht gezeichnet werden, entstehen, die Ver- ches mıttelameriıkanısche Land 1St eın beredtes Beıspıel
einıgten Staaten VO Lateinamerıikanern, die dort überle- dafür, WI1€E sıch über lange eıt Entwicklung und Ort=-
ben wollen, quası überrollt werden? schritt allentfalls als Nebenprodukt amerikanıscher Profit-
Sıcher werden die USA hre Methode, ıllegale Grenzgän- polıtık einstellten. Da{fßs diıese Zeıten vorüber sınd, hat
SCI aufzugreıfen un zurückzuschicken, fortsetzen und Mexıko als ersties lateinamerıkanısches Land In den VCI-

verschärtft anwenden. Zudem IST iıne Sattıgung des Amer1- Jahren demonstrieren versucht. Seine polı-
tisch wache Chıcano-Minderheit INn den USA wırd dazuhanıschen Arbeitsmarktes erreıicht, W as die Eınwanderung

In die USA nıcht attraktıver macht. Im eıgenen Interesse dıe Wahlen 1mM Herbst ufzen Gabriele Burchardt

Organe des Staates ZUr!r Kontrolle der Kırchen
Diıe Religionsaufsichtsbehörden in kommunistischen Staaten

ber dıe Arbeit der Kırchensekretarıiate In bommunistischen Staatskirchenbehörden 1mM sowJetischen Hegemonıialbe-
Ländern ıSE In den Demokratien des estens wenı1g2 ebannt. reich.
Eın vergleichender Überblick zeıgt, daß der einheıitli- Angesıchts der NECUETEN kırchenpolıtischen Entwicklun-
chen Stoßrichtung dıe Religionsgemeinschaften be- SCH VOT allem in der R, Polen und der DD  Z 1STt INZWI1-
trachtliche Unterschiede rechtlicher Art g1bt. Wır haben (Itto schen auch eiıner breiteren Offentlichkeit bewufßrt OTr-
Luchterhandt VDOoOmM Institut für Ostrecht der Umnm1iwersitat den, WI1€ unterschiedlich die Lage der Religionsgemeın-
Öln gebeten, zesür Nsere Leser e1inmal aufzuschlüsseln. schaften In den sozıalıstischen Staaten seın annn und 1STt.

Dıie Vermutung lıegt nahe, da{fß sıch diese Verschiedenheit
In jedem Staat, gleich welchen Systems, der Relıgionen besonders INn den instıtutionellen Beziehungen zwıschen
nıcht überhaupt verboten hat (wıe bıslang 1U  n Albanıen), Staat un: Kırche wıderspiegelt, und dies IST In der Tat der
esteht die Notwendigkeıt, dıe unvermeıdliıch entstehen- Fall, WECNN sıch das auch wenıger den Rechtsnormen

ablesen läßt als der Wıirklichkeit.den Verbindungen den Religionsgemeinschaften un:
die beide Seıten betreffenden Probleme regeln. Es lıegt
auf der Hand, da{fß solche Regelungen erhebliche Unter- Z we!ı Ansätze kommunistischerschiede aufweisen mUussen, Je nach dem, ob sıch el- Religionspolitik1IC  > Verfassungsstaat handelt, der sıch Z Prinzıp der
weltanschaulichen „Neutralıtät” (Schlaich) oder der Man ann die Unterschiede 11UT verstehen, WEeNnN INa sıch
„Nıchtidentifikation“ (Herbert Krüger) ekennt und die der maßgeblichen Faktoren erinnert, welche das Verhält-

Nn1Ss VO  —_ Staat und Kıirche ın den sozijalıstischen Staaten be-Religionsgemeinschaften den allgemeınen, für alle gle1-
chen Gesetzen unterwirft, oder ob sıch eınen totalı- stiımmen. Sıe lassen sıch Wel verschiıedenen Ansätzen der
taären Weltanschauungsstaat kommunistischer Ausrich- staatlıchen Religionspolıitik zuordnen, dıe In der Praxıs
(ung handelt, dessen herrschende Ideologıe und polıtıi- allerdings aufs engste mıteinander verbunden sınd.
sche Ordnung allen Religionen IMNıT Miıfitrauen oder Sar Der erstie Ansatz 1St totalıtär-ıdeologischer Natur. Seıne
Hafß begegnet. uch kann nıcht zweıtelhafrt se1N, da{fß die Wurzel bıldet dıe ın allen sozıalıistischen Staaten ZzUu Ira-
polıtischen Systemunterschiede besonders In den Instıtu- SCH kommende prinzıpielle Religionsfeindlichkeit der
tionellen Formen der Beziehungen zwischen Staat und kommunistischen Ideologie. Diıese versteht sıch als Wıs-
Kırche Zu Ausdruck kommen. Während der treiheitlı- senschaft („wıssenschaftlicher Kommunısmus”) und hält
che Rechtsstaat besonderer Aufsichtsbehörden über dıe jede Art VO  —_ Religion für 1ne verzerrte Wıderspiegelung
Religionsgemeinschaften nıcht bedarf, kommt ihnen 1m der Wırklichkeıt, welche den Menschen letztlich hındere,
totalıtären Weltanschauungsstaat In der Regel iıne erheb- seın eıl ganz 1m Diesseıts suchen, nämlıch dıe wahr-
liche Bedeutung Das zeıgt eın Überblick über die haft humane Gesellschaftsordnung anzustreben. In dem
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kommunistischen Entwurt eıner Zukunftsgesellschaft chenfragen”, häufig vereinfacht auch „Staatssekretarıat
kommt dıe Religion nıcht mehr VOT. SI1e hat 1m historı1- für Kirchenfragen“ gENANNL DDR); „Staatlıches Amt für

kırchliche Angelegenheiten” CSSR)J; „Staatlıches Kır-schen Horıizont keıne Daseinsberechtigung. S1e b_gsitzt
NUr die relative, eingeschränkte Legiıtimität eiıner Über- chenamt“ (Ungarn); „Kultusdepartement” (Rumänıien).
gangserscheinung, einer ZW ar „noch“ vorhandenen, aber Eıne Ausnahme macht 1U  — Bulgarıen. Dort lıegt die
F „Absterben” verurteılten soz1ıalen Kraft Hıeraus Staatsautsicht über die Religionsgemeinschaften be] eiıner
tolgt, da{fß dıe Parte1i- un Staatstührung die Dımension Abteılung des Außenministeriums, ıne Regelung, die 1M -
des Relig1ösen A4US der polıtischen Gestaltung des Cze- SE wıeder Verwunderung be] Beobachtern auslöst. Sıe
meınwesens grundsätzlıch ausblendet und hre spezıelle ISTt historisch begründet, reicht weIlt 1n die Vorkriegszeıt
Polıitiık gegenüber den Religionsgemeinschaften, abge- zurück und beruht auf der Berührung der empfindlıch-
stımmt auf die negatıve Prognose ihrer historischen Ex1- sSten außenpolitischen Interessen des Landes durch dıe
NZ, 1m Ansatz darauftf ausrıchtet, den gesellschaftlıchen Bulgarısche Orthodoxe Kıirche. Zusammengewirkt haben
Handlungsspielraum der Religionsgemeinschaften MOg- dabe]l die prekären Beziehungen Z Okumenischen DPa-
lıchst einzuengen, miıt einem Wort: die Repressturtdt der triarchat VO  - Konstantınopel aufgrund der einseıtigen
Religi0nspolitik. Zu deren wesentlichen Aspekten zählen Loslösung der bulgarıschen Kirche 870), der starke Eın-
die Instrumentalisierung des Rechts, also der Religionsge- fluß Rufßlands und die CENSC Verbundenheıt miıt der Rus-
setzgebung, SOWIe der administrativen Miıttel des Staates sısch-Orthodoxen Kırche, SOWI1eEe dıe sıch AaUS der Jurisdik-
für die Eınengung und Unterdrückung der Religionsge- tiıon bzw dem Jurisdiktionsanspruch über die orthodoxen
meıinschaften und Gläubigen, und hıer spiıelen dıe Staats- Gemeinden In Mazedoniıien ergebenden Spannungen
kırchenbehörden ine Schlüsselrolle. Jugoslawıen un: Griechenland.

Der Zzayeıte Ansatz 1ST pragmatischer Natur. Er resultiert Die Staatskirchenbehörden sınd Jeweıls unmıittelbar dem
4U $ der mal stärker, ma] schwächer ausgeprägten Eın- Mınısterrat, also der Regijerung, zugeordnet, stehen Je=-
sıcht, da{ß die tief In der Geschichte des jeweılıgen Landes doch, einer Hauptverwaltung vergleichbar, rangmäßıg
wurzelnden konfessi0onellen, natiıonalen, sozıalen und unterhalb der Minasterıien. Lediglich und bezeichnender-
geistig-kulturellen Faktoren des relıg1ösen Lebens welse ın Polen hat der „Direktor“ des Amtes Kabıinetts-
EMESSCNCE Berücksichtigung tinden müssen. In dieser rans. Die Ranganhebung wurde 19/4 Kazımierz Kakol
Hınsıcht bıeten gerade dıe sozıjalıstischen Staaten eın AaU- zuteıl, nachdem seinem orgänger 4U S Gründen eıner
Rerst verschiedenartiges Bıld Kaum überschätzen 1St gEMESSENCN Repräsentatıon In Rom anläßlich der Selıg-
dabe!ı dıe Bedeutung der konfessionellen Struktur, dıe autfs sprechung VO  — DPater Kolbe dıie Würde eınes Stellvertre-
ENSSTE miıt dem natiıonalen Element verbunden 1St und tenden Mınısters verliehen worden WAar

auch heute noch vielfach In volkskirchlichen Verhältnis- In allen Ländern verfügen dıe Staatskirchenbehörden,
SCMH Gestalt annımmt: In der Russıischen Föderatıon WEeNnN überhaupt, dann NUu  — über eıinen schwachen Verwal-
RSFSR), der Ukraine, In Weılßrufland, Georgıen, Rumär- tungsunterbau. In der der CSSR und ın Ungarn
nıen, Bulgarıen, Mazedonien und Serbien dıe Orthodoxe besıitzt die zentrale Leıtung regıonale „Bevollmächtigte”
Kırche; in Polen, Lıtauen, In der R;, Kroatıen und Slo- bzw „Sekretäre”, die 1im Zusammenwirken mıt den Öörtlı-
wenıen die Katholische Kırche; ın der DD  7 und Estland chen Staatsorganen bestellt werden, 1hr aber fachlich voll
die Evangelısche Karche Lediglıch In Ungarn (von ett- unterstellt sınd. In Polen, Rumänıen und Bulgarien VeTlr-

land abgesehen) findet sıch iıne stärkere konfessionelle fügt S1e dessen über eın tfachgebundenes Weıisungs-
Aufsplıitterung. War domıinıert die Katholische Kırche, recht gegenüber allen ın relıg1ösen Angelegenheiten tätıg
aber Retormierte un Lutheranerv bılden beachtliche Mın- werdenden Staatsorganen. In der DDR hat dıe Diıenst-
derheiten. stelle des Staatssekretärs lediglich das Recht, sıch mI1t den

Der ideologische und der pragmatısche Ansatz kommen relıig1onsrechtlıch zuständıgen Behörden konsultatıv 1Ns
Benehmen SELZECN. Dıiıeser schwachen Stellung ENLTL-

von Land Land, Ja auch In diesen Ländern selbst mıiıt spricht die geringe Mitarbeıiterzahl (ca 5 Miıt 1STtunterschiedlichem Gewicht ZUur Wırküung. Stellung und
Arbeıitsweise der Staatskirchenbehörden bleiben davon s$1€e auch in Polen relatıv kleıin In Bulgarıen dürfte S1e dar-

lıegen. Angaben un Schätzungen den anderennıcht unberührt; das belegt der tolgende UÜberblick. Ländern tehlen.

In diesem Zusammenhang 1St anzumerken, da{fß dıe Staats-Stellung in der Regieruhg kırchenbehörden 1n den Publikationen der sozıalıstıschen
In einahe allen Staaten des sowJetischen Hegemonıialbe- Länder aum behandelt, Ja häufig nıcht einmal erwähnt
reichs bılden die Angelegenheıten der Religionsgemeın- werden. Ihre Statuten sınd 1U teılweıse veröffentlicht
schaften auf der Ebene der Regierung eınen selbständıgen (Polen; R; Ungarn; Rumänıien). ber die praktische
Geschäftsbereıich, der VO eiıner Sonderbehörde mıiıt VO  —_ Tätigkeit hüullt INa  —_ sich allenthalben ın Schweigen. Da-
Land Land verschiedener Bezeichnung wahrgenom- hınter steht nıcht alleın dıe allgemeıne Absicht, den
IC wird: „Rat tür die Angelegenheıten der Religionen” Religionsgemeinschaften 1m Soz1ialısmus möglıchst wen1g
UdSSR); „Amt für dıe Angelegenheiten der Bekennt- Publizıtät geben, sondern auch, und das ohl In Erstier

n1SSE” (Polen); „Dienststelle des Staatssekretärs für Kır- Linıe, die In den meılsten Ländern höchst antechtbare Tä-
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tigkeıt der Staatskırchenbehörden kritischen Blicken SunNng und Beherrschung der Religionsgemeinschaften
entziehen und insbesondere keın S$1e eventuell Ver- erg1ıbt sıch zwıschen den Ländern folgende Abstufung:
wertbares Materıal lıetern:

un SR
Dıe rechtlichen

Dıe drückendste, nachhaltigsten VO iıdeologıischerun polıtıschen Zuständigkeiten Religionsfeindlichkeit und totalıtärer Dynamık be-
Dıie Kompetenzen der Staatskirchenbehörden ähnelfi sıch stimmte Relıgionspolitik betreiben dıe unR
weıtgehend ın den Aufgaben, die S1e gegenüber der Regıe- Die Staatskiırchenbehörden spiıelen dabei die Hauptrolle.
rung zu erfüllen haben; Zeıl erhebliche Unterschiede Der Rat für dıe Angelegenheıten der Religionen beım M 1ı-
bestehen hingegen bezüglıch iıhrer Eıingriffs- und Ent- nısterrat der und seıne Öörtlıchen Bevollmächtigten
scheidungsbefugnisse gegenüber den Relıgionsgemeın- haben ın allen wichtigen Fragen der kirchlichen Organısa-
schaften. t10n, des Personalwesens, der Fiınanzen, Wırtschaftstätig-
(3anz allgemeın betrachtei, stellen die Sa echenbe: keıt, Lehranstalten und des Publikationswesens SOWIe der
hörden die ınstıitutionelle Verbindung zwıischen den ober- internatiıonalen Beziehungen das letzte und nıcht selten
sten Parteıi- un: Staatsorganen un: den Reliıgionsgemeın- auch das Wort. In der 1St dıes 05 noch 4US-

schaften her Eın besonderes, Ja gesteigertes Bedürfnis gepräagter, da hıer die Geistlichen direkt VO Staat besol-
bestehrt dafür gerade ın den sozıualıstischen Staaten, da die det werden und das „Staatlıche Amt für kirchliche
Religionsgemeinschaften hıer die einzıgen gesetzlıch — Angelegenheıiten“ bzw die Kıirchensekretäre Vvon (sjeset-
gelassenen Organısatiıonen sınd, diıe sıch ın das geschlos- Z SCNH auch In den eın relıg1ösen Fragen ZUuUr Mıtent-
SsSCHNE ommunistische System nıcht völlıg integrieren scheidung befugt sınd. In der gyeht das (Gesetz
lassen und daher letztlich „Fremdkörper” ın iıhm leıben. ‚War nıcht weıt, aber faktiısch nımmt der AKRat”
Daher mMmessen ParteIı und Staat ihnen besondere polıtische Mißbrauch seıner realen Machtstellung und insbesondere
Bedeutung un sınd bestrebt, die orgänge auf diesem Ausnutzung VO Angst, Opportunismus und Er-
Gebiet eıner dichten Kontrolle unterwerten. Es lıegt iın preßbarkeıt vieler Geıistlicher und Laıen auch darauft g_
der Natur der Sache, da{ß dıe Staatskırchenbehörde dabel zielt destruktiven Eintludfß (vgl Maı L 982,; 32—-237)
besonders CNS mıiıt dem Innenminiısteriıum un: dem Staats- Da 1n beıden Ländern alle über die alltägliıchen Geschäfte
sıcherheitsdienst zusammenarbeıtet. Diese sachliche der Religionsgemeinschaften hinausgehenden Tätıigkeı-
ähe spiegelt sıch in der Zuständigkeitsverteilung der ten der staalıchen Zustimmung bedürtfen und diıe Kırchen-
obersten Parteıführung wıder, W WI1€e z B 1m Falle des behörden insotern keinerle] gesetzlıch testgelegten
SED-Politbüromitglieds Panl Verner, die Zuständigkeıt Krn yebunden sınd, also nach freiem Ermessen bzw
für die innere Sıcherheit auch die Kırcheniragen umtad{fst. polıtıischer Zweckmäßigkeıt entscheıden, kann INa VO  —

eiıner gesetzlıch merschleierten Rechtlosigkeit der Religionsge-Innerhalb der Regjerung und 1mM Kontakt mıiıt anderen meinschaften sprechen. In der Praxıs tindet diese Tatsachestaatlıchen Institutionen haben dıe Staatskırchenbehör- allenthalben hre Bestätigung. Wıe sehr dıe Geıistlichenden weitgehend übereinstiımmend die Kompetenz, und Laıen dem zynıschen Zugriff des Staates ausgelıefertEntwürfe einschlägiger Rechtsakte für dıe Gesetzge-
bungsorgane auszuarbeıten;: sınd, kommt dabe] nıcht zuletzt darın ZUuU Ausdruck, da{fß

dıe Ratsbevollmächtigten und Kirchensekretäre hre We1-auf die Ausübung der über zahlreiche Staatsorgane VeTI-

relıg1onsrechtlichen Kompetenzen (Finanzwe- SUNSCH bevorzugt mündlıch, jedenfalls aber ohne Aus-
händigung der erlassenen Verfügungen erteılen und sıch

SCNH, Bauwesen, Kultur, Bıldung USW.) koord_i_nierend jeglicher Kontrolle entziehen.einzuwirken;
Rechtsgutachten, Erläuterungen und Stellungnahmen
In relıgz1ösen Angelegenheıiten Behörden, Gerichte Rumäniıen un Bulgarıen
und gesellschaftliche Organısationen Zu geben; Hınsıchtlich ihrer Machtvollkommenheit unterscheıidendie Tätigkeıit der Religionsgemeinschaften In rechtli-
cher und ZU eıl auch In sonstiger Hınsıcht kon- sıch dıe Staatskirchenbehörden Rumänilens un Bulga-

riens nıcht wesentlich VO denen der und dertrollieren:;
wichtige relıg1öse Daten statistisch erfassen. Der 18 Punkte umtassende Kompetenzkatalog des

Kultusdepartements (Südosteuropa-Handbuch Bd. II
Bezeichnende Unterschiede zwischen den Staatskiırchen- Rumänıen, hrsg. VO  —_ i Grothusen, Göttingen LO/ /
behörden des sowJetischen Hegemonialbereichs bestehen äflst keinen Zweıfel, da{fß die Religionsge-
nıcht In diesem Katalog, sondern In dem Ausmaß ihrer Je- meıinschaften. nach dem (jesetz ohne staatlıche Beteıilı-
weılıgen Ermächtigung, den Tätigkeiten der Relıgions- ZUuNg keine wıichtige Entscheidung tretffen können, und
gemeılnschaften entscheidend mıtzuwiıirken und durch das der Praxıs nach urteılen, scheinen sıch die Funktionäre
Instrument solcher Miıtentscheidungskompetenzen OPC- des Departements auch iın den eın relıg1ösen Fragen der
ratıv un mehr oder wenıger weıtreichend das kiırchliche Gottesdienstordnung un: des Sakramentsvollzuges tür
Leben beeinflussen. ach dem gesetzlich fixierten un zuständıg halten. Ebenso weıtreichende Mitentschei-
tatsächlich erreichten rad der staatlichen Durchdrin- dungskompetenzen WI1€e der sowjJetische KRat für dıe Ange-
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legenheıten der Religionen besıitzt auch> die Kultusabtei- Diese Jaktische Machterweiterung auf rein adminıstrativem
lung des bulgarıschen Aufßenministeriums aufgrund des Weg 1St dıe Folge eınes Umstandes, der für dıe Stellung
Gesetzes über die Glaubensbekenntnisse VO 26 Februar der Reliıgionsaufsıchtsbehörden 1MmM SOWJe-
1949 tischen Hegemonıialbereich VO  —; grundlegender Bedeu-
Wenn Rumänıien und Bulgarıen ennoch nıcht auf die Lung ISt, nämlıch die Konzentration der religionsrechtlichen

Zuständıigkeiten innerhalb einer staatlıchen Zentralbe-Stufe der und gestellt werden, dann deswe-
SCNH, weıl In beıden Ländern dıe Orthodoxe Kırche die hörde Sıe führt eıner Machtzusammenballung, VO

der iıne ständıge atente Bedrohung un Gefährdung derVolkskirche der staatstragenden Natıon 1St un auch VO

dem kommunistischen Regıme 1m Zeichen eınes virulen- kirchlichen Belange ausgeht, weıl die Parte1ıi- und Staats-
führung auf solche Weise hre 1mM Ansatz teindliche elı-

ten atıonalısmus als eıl des natıonalen, kulturellen un x10onspolıtık einheitlich und wohlabgestimmt In allengeschichtlichen Selbstverständnisses anerkannt wiırd. Bereichen des kirchlichen Lebens ZZUNE Geltung bringenNıicht laızıstische Ausschaltung der Relıgionsgemeın-
vVEIMAS. Hıer zeıgt sıch zugleıch das Gegenbild eiınerschaften, sondern volkskırchlich begrenzt natıonalıstı- rechtsstaatlıchen Lösung des Verhältnisses VO Staatsver-sche Gleichschaltung bestimmt hıer prıimär das relıg10nS- waltung und Religionsgemeinschaften. Denn ıIn ıhr sındpolıtische Programm der Parteı. Man darf dabei jedoch

nıcht übersehen, da{fß 1ın Rumänıen das Kultusdepartement die staatskirchenrechtlichen Kompetenzen über die VCI-

schiedenen Fachbehörden (Allgemeıine Verwaltung; Bau-gegenüber den kleinen . Religionsgemeinschaften seıne
weıtreichenden admınıstratıven Kompetenzen immer wIe- N, Finanzen; Unterrichtswesen USW.) Versireut und
der ın kirchenzerstörender Weise einsetzt und sıch INSO- werden VO  $ ihnen nıcht nach einem zentral vorgegebenen,
fern auch tatsächlich VO  > der und der nıcht Je nach der Opportunität wechselnden (kirchen-)politi-
unterscheidet. schen Ermessen,; sondern nach gesetzlıch n  u bestimm-

ten Tatbeständen ausgeübt, deren behördliche Auslegung
un Handhabung VO Verwaltungsgerichten überprüft

Ungarn un Polen un nottalls korrigiert werden kann.
Es INAas verwundern, da{fß hıer Polen und Ungarn 1ın einem In Polen stehen die relıg1onsrechtlichen Kompetenzen des

Staates einem nıcht geringen eıl lediglich auf dem DPa-Atemzuge ZENANNL werden. Wenn das geschieht, dann
deswegen, weıl sıch der Kompetenzumfang der Staatskir- pıer, da die Katholische Kırche sıch selt langem erfolg-

reich über Verwaltungsvorschriften hinwegsetzt, die daschenbehörden gegenüber den Religionsgemeinschaften,
rechtlich gesehen, nıcht wesentliıch voneınander Nnier- Regıme ZUur Erschwerung der Relıgionsausübung einge-

führt hat oder aber mı1ıt dieser Zielsetzung anzuwendenscheıidet und insgesamt deutlich geringer 1St als be1 den sucht. Eın Musterbeıspıiel I1St hier die Verordnung des Bıl-
UVO behandelten Ländern. Dıie tatsachliche Machtitstel- dungsministeriums über dıe „katechetischen Punkte“ VOlung der Staatskırchenbehörden weıcht allerdings erheb- August 1961 Sı1e zielte darauf ab, Zulassung, Organı-ıch voneınander ab Denn anders als ın Polen haben In
ngarn dıe ungleich geringere konfessionelle Homogenı1- satıon und Durchführung des innerkirchlichen Relıgions-

unterrichts staatlıch reglementieren. Zugleich legtetat des Landes, dıe innere Zerrissenheit der katholischen
INa  = für die Pfarreien bestimmte tinanzıelle Unterstüt-Kırche, ihre, hıstorisch gesehen, weıltaus stärkere Abhän-
ZUNSCN test. Elternbeıiträge sollten dafür unzulässıg seın.gigkeıt VO Staat und iıhr dementsprechend wenıger 4U S -

gebildetes kirchliches Selbstbewußfitsein dem „Staatlıchen Diıeser durchsıichtige Versuch, die Kırche eiınem ZEeEN-

tralen Punkt, nämlıch ihrer Gemeindekatechese, tref-Kırchenamt“ und seınen Komiuiuitatssekretären ermöglıcht, ten, scheıiterte, da der Episkopat geschlossen un öftent-hre Mitentscheidungskompetenzen insbesondere bei der ıch Widerstand leistete un die Priester anwIles, dıeBesetzung kırchlicher Stellen, ıIn der Vermögensverwal- Verordnung nıcht befolgen.Lung, 1m Unterrichts- un Publikationswesen uneinge-
schränkt wahrzunehmen und In einer den kiırchlichen Im Falle Polens 1St außerdem berücksichtigen, da{fß dıe

staatlıchen Kompetenzen In den Angelegenheıten der Ka-Interessen abträglichen Weiıse auszuüben. tholischen Kırche nıcht eindeutig geklärt sınd, da dıe
War gelang dem Vatıkan, sıch durch das (Teil-)Ab- Volksrepublık Poten das Konkordat VO 1925 mMIt
kommen mI1t dem ungarıschen Staat VO I5 1964 zweıfelhaften Argumenten für ungültıg erklärte un bıs
sentlichen Einflufß auf die Ernennung der Bischöte heute keine NEUE vertragliche Vereinbarung zwischen
sıchern. Im übrigen aber, un das gılt namentlich für die Staat und Kıirche zustande gekommen 1St Dıie Überein-
Besetzung der Schlüsselpositionen des kirchlichen Ver- kommen zwıschen dem Episkopat und der Regierung
waltungsapparates, kann der Staat seıne Macht weıtge- VO Aprıl 1950 un Dezember 1956 lediglich
hend ungehemmt ausspielen. Dabe] bedienen sıch die polıtıscher Natur und aufgrund des staatlıchen Verhal-
Kırchensekretäre mIıt Vorliebe des Mıttels, die Erteilung tens schon bald nach ıhrer Annahme obsolet geworden.

Dıie damals VO Staat durch das Dekret VO 13 Dezem-gesetzlıch vorgeschriebener Genehmigungen, z beı
der Ausübung des Religionsunterrichts, be] Bauvorhaben ber 956 tür sıch ın Anspruch SCHOMIMEN Mitentschei-
USW., VO kırchlichem Wohlverhalten und Zugeständnıis- dungskompetenz be] der Besetzung der Kirchenämter
SCH” ın Angelegenheiten abhängig machen, be1 denen haben die Behörden nıcht eiınem kırchenzerstörenden
der Staat eıgentlıch eın Miıtspracherecht besıtzt. Druckmiuttel machen können, da dıe Geschlossenheit der
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Kirche und ihr starker Rückhalt in der Bevölkerung den relıg10nspolıtısche Sıtuation In ihren Ländern infor-
Staat einem pragmatıschen Kurs der Verständigung mleren und hre Erfahrungen 1mM Umgang mi1t den elı-
und des Kompromıisses ZWaANSCH un zwıngen. g10nsgemeınschaften auszutauschen. Diese Tretftfen die-

191  —; jedoch nıcht der Koordination kırchenpolitischer
Ma{ißSnahmen. Was die polıtısche Leıtungsebene anbetrifft,Sondertall DDR
1St terner bekannt, da{fs sıch die für Fragen der Ideologıe

Am schwächsten sınd die Kompetenzen der Staatskir- zuständıgen 7 K-Sekretäre auf ihren periodıschen Konfte-
chenbehörde in der DD  z Das Staatssekretarıat für Kır- TENZEN auch mIıt den aktuellen Problemen des 0>
chenfragen 1STt nıcht sehr eın operatıves Organ für ten „Wıssenschafttlıchen Atheismus“ und den Strategıen
staatlıche Interventionen 1im kirchlichen Bereich als viel- seiıner Verbreıitung befassen. Alleın 4U S der Tatsache, dafß
mehr das instıtutionelle Bındeglıed zwischen der Regıe- Organısatıon, Inhalte und Intensıtät der atheistischen
runs der DDR un den beiden Großkirchen. Propaganda von Land Land ähnlich unterschiedlich

sınd W1€e die Religionspolitik und dıe Lage der Kırchen,Seıine Hauptaufgabe 1St C angeleıtet durch die „Arbeıts- mu INa  —$ schließen, da{fß auch in dieser Hınsıcht keine SCSTUDDC Kıirchen“ beım der SED, In regelmäfßigen (@e+ melınsame polıtische Linıe, und sEe1 auch 1U  — als „Emp-sprächen un sonstigen Kontakten den Kırchenleitungen tehlung  “  b ausgearbeıtet wiıird.den Standpunkt der Regierung innen- un: außenpolıitı-
schen Problemen darzulegen, die Vorstellungen der Kır- tWwAas anders scheıint sıch allerdings mI1t den Beziehun-

gCchH zZzu Vatikan verhalten, und WAar spezıell beı derchen kennenzulernen und die 1mM Verhältnis VO Staat und
Kıirche auf allen Ebenen entstehenden Schwierigkeiten rage VO  — Vereinbarungen über ıne geregelte Verteijlung

der staatlichen und kırchlichen Kompetenzen In den „ge'und praktischen Fragen klären, SOWeIt dıe Kırchen
ihrer Lösung auf die Miıtwirkung des Staates, WI1€Ee beı mıschten Angelegenheıten” Entscheidungen arüber be-

rühren nämlıich auch dıe Zuständıigkeıt der Aufsen- undder Durchführung VO Großveranstaltungen ZU Luther- Staatssıcherheitsministerien, hochpolitische Kessorts, Injahr, bedürten. SeIlt dem „Gespräch“ zwischen dem Vor-
sıtzenden des Staatsrates der DD  Z und dem Vorstand der denen der Einfluß Moskaus besonders stark ISt, weıl hıer

seıne empfindlichsten Interessen berührt werden. Dafßs bısKonferenz der Kirchenleitungen des Bundes der Evange-
ıschen Kırchen 1ın der DD  Z VO März 1978 1STt noch heute der Vatıkan lediglıch mIıt Ungarn und auch dort NnUu

In einem WeEeNnNn auch ZeWwlls wichtigen Teılbereich —deutlicher geworden, da{fß der Staatssekretär VOTLT allem
dazu beitragen soll; das unauthebbare pannungs- un: folgreich hat verhandeln können, dürfte in erstier Linıe

auf einem koordinierten sowJetischen Widerstand beru-Kontliktverhältnis zwıschen Kırche und Staat mIıt dıplo- henmatıschem Geschick un: pragmatıschen Problemlösun-
SCH weıt WI1€e möglıch ZU Ausgleıch bringen.
Ebenso WI1€e faktisch In Polen miıscht sıch der SE LI)- Perverse Posıtion der
Staat ın die inneren Angelegenheiten der Religionsge- Religionsaufsichtsbehördenmeınschaften nıcht eın Diese können sıch innerhal des
ihnen zugestandenen instıtutionellen Rahmens ıIn ber- Wenn oben gESAaAZT wurde, dafß dıe Konzentratıon der relı-

gy10nsrechtliıchen Kompetenzen ıne erhebliche Getahreinstımmung mıt iıhren Glaubenslehren und Iradıtionen
weıtgehend freı bewegen und, WenNnn auch schwier1- für die Reliıgionsgemeinschaften bedeutet, soll das

nıcht heißen, die daraus drohenden negatıven FolgenSChH Rahmenbedingungen, In die Gesellschaft hıneinwir- müßfßten auch tatsächlich iın vollem Umftang eıintreten.ken dies der Fall ISt, hängt vielmehr ganz VO der Religions-
Das alles bedeutet zugleıch, daß der relıgionsfeindliche, und Kırchenpolitik ab, die nıcht VO den Staatskırchenbe-
totalıtär-ıdeologische Ansatz des arxısmus-Lenıinısmus hörden, sondern VO  — der Parteı1- un Staatsführung g..
heute keinen dominıerenden Einfluß auf dıe Kirchenpoli- machrt wiırd: „Der Rat für dıe Angelegenheıten der
tik der SED besitzt. Religionen beim Miınıisterrat der SSR”, lautet

Art. 1 des Urganısationsstatuts der sowJetischen el-
g1onsaufsıchtsbehörde, S eın Unıionsorgan, das demZentrale Steuerung durch Moskau? Zweck geschaffen wurde, die Polıitik des SowjJetstaates g-

Beobachter: der kırchenpolitischen Entwicklung ıIn ÖOst- genüber den Religionen konsequent verwirklichen”,
und Südosteuropa stehen des öfteren VOTr der Frage, ob das aber heißt ıne Politik, deren „Generallınie” ekannt-
und gegebenenfalls 1ın welchem Ausmafie die elı- ıch das Politbüro un das Sekretarıat des der
210NS- und Kırchenpolitiken ın den Ländern des SOWJeE- abstecken. Darüber schweıigt allerdings das Gesetz aUuUsS

tischen Hegemonialbereichs VO Moskau AaUus beeinflußt guten Gründen, denn die ParteIı hat 4US ihrer Feindschafrt
oder Sar gelenkt werden. Offizijelle Quellen geben dazu gegenüber den Relıgı1onen und damıt notwendıgerweılse
keinerlei Hinweise. Aus inoftiziellen Intormatiıonen 1St Je- auch gegenüber den Religionsgemeinschaften N1€ eın
doch bekannt, da{fß dıe Chefs der Staatskırchenbehörden ehl gemacht. S1e hält sıch hınter der Fassade des „Staa-
A4aUu$S den Ländern der „sozılalıstıschen Staatengemeın- tes  D ın Gestalt der Religionsaufsiıchtsbehörden bedeckt,
schafrt“ in ziemlich regelmäßigen Abständen Zzusammen- einen gewıssen iulßeren Schein VO  _ Neutralıität, (Je-
treffen, sıch wechselseıtıg über diıe relıg1öse un setzmäßigkeit und Gerechtigkeit wahren.
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Bestentalls notdürftig wiırd hierdurch freilich die zutiefst Verbindungen zwıischen Staat un Kırche, Verbindungen,
perTveErSseE Sıtuation verschleıert, ıIn welcher sıch dıe elı- dıe teıls die Merkmale eınes ausgepragten Staatskirchen-
gionsaufsıchtsbehörden 1mM atheıstischen Weltanschau- LUmMS trugen, teıls abgeschwächt einem System
ungsSStaal befinden. Diıese Perversıtät ergıbt sıch aUus dem der staatlıchen Kirchenhoheit oder sıch bereıts, noch WeIl-
tundamentalen Wıderspruch zwelıer gegenläufiger Aufga- tergehend ihres Sondercharakters entkleıdet, einer „Iren-
benstellungen: Einerseits nämlıich besitzt auch der kom- nung” VO  - Staat und Kırche annäherten. Diese modell-
munistische Staat die den „modernen Staat“ schlechthin haft vereintachten hıistorischen Erscheinungstormen des
kennzeichnende Funktıion, den Rechtsfrieden zu siıchern, Verhältnisses VO  } Kırche und Staat beruhten auf der

alle nıchtkriminellen Bürger und hre Vereinigungen selbstverständlichen Voraussetzung, dafß der Staat dem
einschliefßlich der Kırchen 1mM Interesse eiınes friedlichen Phänomen des Religiösen In seiınen verschiedenen Aus-
Zn schützen un iıhnen ANSCMESSCHNC Be- ragungen grundsätzlıch pOSItIV, zumındest aber indıtfe-
dıngungen ihrer legaklen Exıstenz garantıeren. Dieser rent gegenüberstand.
friedenstifttenden Funktion andelt andererseıts aber SC-
rade zuwıder, ındem dıe relıg1ösen Bürger 1ın mannıgfa- Diese Voraussetzung 1St 1m kommunistischen Weltan-

schauungsstaat nıcht gyegeben. WAar miıldert der pragmatı-cher Hınsıcht diskriminıert und gegenüber den Relıgions-
gemeıinschaften ıne Polıitik der Eınengung, Unterdrük- sche relıg10nspolıtısche Ansatz, W1€e sıch gezeıigt hat, die

AaUS der Religionsteindlichkeit des Systems resultierendekung oder Sar der Zerstörung und Erdrosselung betreıbt.
Aufgrund dieses unaufgelösten und auch AA autflösba- Repressıvıtät der Kirchenpolitik Umständen ın

heblichem Madße, aber gänzlıch verdrängen kann s1e,
1°  — Widerspruchs betfinden sıch dıe ommunıstischen
Staatskirchenbehörden In eiıner schizophrenen Span-

ohne da{fß substantielle Veränderungen In den Grundlagen
des Systems erfolgen, nıcht. Solche Veränderungen sınd

nungslage, die WAar VO Land Land unterschiedlich 1n absehbarer eıt aum erwarten
scharf ausgepragt ISt, aber das Erscheinungsbild jener
Einrichtungen überall 1mM sowjJetischen Machtbereich —-

sentlich beeinflufßt. „sttem feindlicher Religionshoheit"”
Dasv heißt nıcht, da{ß durch dıe Religionsfeindlichkeit iıne

eın echtes Vertrauensverhältnis Übertragung jener Haupttypen des Verhältnisses VO

SO gehören grundsätzlıch eben auch die Unterstützung der Staat und Kıirche auf die Staaten des sowjetischen Hegel-
mon1albereichs VO  — vornhereın ausgeschlossen ISt; die Re-Religionsgemeinschaften und korrekte Kontakte, welche

(auch) den kırchlichen Interessen dıenen, nachweiıslich ın ligionsfeindlichkeit als das prägende Merkmal der kom-
muniıstischen Relıgionspolitik mu jedoch be] einerallen Ländern, allerdings In sehr verschiedenem Umfange,

Tätigkeitsbereich und Praxıs der Staatskırchenbehör- solchen typenmäßigen Verortung des Jjeweılıgen Verhält-
n]ısses zwıschen Staat und Kirche ıne ANSCMICSSCNC Be-den Der Anteıl dieser posıtıven Aufgabenstellung wächst

dabe1 1ın dem Madße, Ww1€e der pragmatısche Ansatz ın der rücksichtigung tinden Dies vorausgeschickt, elehrt
schon eın flüchtiger Bliıck über die Kompetenzen und Tead-Religionspolitik DA Geltung gelangt. Er ISTt dementspre- len Machtbefugnisse der Staatskirchenbehörden darüber,chend In der und kleinsten, ıIn Polen dafß In der R, Ungarn, Rumänıen und Bulga-und der DDR größten. Sosehr 1U aber, W1€e gerade 1en der offiziellen Behauptung VO eıner „Iren-1M anderen eıl Deutschlands, diıe Unterdrückungstunk- nung” zwischen Kırche un Staat nıcht dıe ede selntiıon In der Praxıs gemildert seın INAas, verschwunden 1St
kann.s$1€e nıchrt. Dıie Kirchen wIssen, da{ß S1€e letztlich eiınem Geg-

ner yegenüberstehen, dessen ideologische Rückbindung In allen diesen Staaten, und hıer mMu Ungarn ausdrück-
keıne sıchere Grundlage tür eın echtes Vertrauensverhält- ıch eingeschlossen werden, esteht vielmehr dem Ansatz
Nn1Ss zuläfßt und dessen Verhalten daher nıemals nach eın „System der teindlichen staatlıchen Religionsho-
den Geruch der bloßen, zeıtlich befristeten politischen heıit  c (vgl dazu: (Jtto Luchterhandt, Die Rechtsstellung
Taktık verlhiert. der Religionsgemeinschaften 1mM totalen Staat Eın Ver-

gleich zwıschen SowjJet- und NS-Staat, Zeitschritt fürDer knappe Überblick über dıe Stellung und Kompeten- Evangelisches Kırchenrecht, ON 111-170),Zen der Staatskirchenbehörden 1mM sowJetischen Hegemo- das sıch 1im Falle der und der eher noch dar-nıalbereich hat nıcht unerhebliche Unterschiede ın der über hinausgehend einem „negatıven Staatskırchentum“rechtlichen und instıtutionellen Gestaltung der Beziehun- (Werner Weber) annähert. Im Falle Polens un der DD
SCH zwıischen Staat un Religionsgemeinschaftten offen- haben WIr hingegen Formen einer „teindlichen Iren-bar werden lassen. nung” (Christian eyer) zwıschen Kırche und Staat VOT

Offıizıell, überwıegend auch testgeschriıeben ın den Ver- uns, da 4US welchen Gründen auch immer — der Staat dıe
fassungen, bekennen sıch Jjene Länder ZUu System der Autonomıie der Kırchen anerkennt, seine Kompetenzen
Irennung D“O  T Kırche UN S taat. Mıt dieser alten lıberalen nıcht aut hre inneren Angelegenheıten ausgedehnt hat
Kampfparole agıtıerten hre heute herrschenden kommu- und sıch auf dem wichtigen Gebiet der T6S mıxtae ın nıcht
nıstıschen Parteıen die VOT iıhrer Machtergreifung unerheblichem Maifse partnerschaftlich verhält.

(Jtto LuchterhandtINn ihren Ländern bestehenden, mehr oder wenıger NSCH


